
~K-1rg6' der BeH~gen :.tu dett_St~Mgl'aphi!lchcl1 Protokolle:~ 
du Natiouals:iltc! xv. Gt:llct:;:~~r;:bl.j;fJA:~pcriodc 

REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

.FüR SOZIALE VERWALTUNG 

1010 Wien, den ................ ?9. .. ~ .... f.t:u.~t').~ ........... 198q. 

Zlo 400271/12-6/30 

xu~ring t 
Telephon 7500 

Beantwortung der Anfrage der 
Abgeordneten Dr" Leibenfrost und. Genossen 
betreffend das Inv-alideneinstellungsgesetz 

19 6 9 

(Nr o 706/J vom 8<> J\lli 1980) 

6'61AEl 

1980 "'ü8'" 2 7 
zu 106/J 

Die Abgeordneten Dro Leibenfrost und Genossen haben mich da­

rauf hingeYliesen~ daß allenfalls die mehrfache Anrechnu.l1g von 

Schw'erstbehinderten auf die Pflicht zahl nach dem Invaliden­

einstellungsgesetz 1969 dazu beitragen könnte~ daß vermehrt 

Arbeitsstellen mit Schwerstbehinderten besetzt wilrden" Die in 

diesem Zusammenhang an mich gerichteten Fragen beehre ich mich 

vtie folgt zu beantworten~ 

1) Welche Stellungnah.-/ne beziehen Sie grundsätzlich zu dem an­
gesprochenen Problem? 

Antwort~ 
r = 

Die von den Anfragestellern aufgeworfene Problematik ~ist -

wie I:r..nen sicherlich bekw ..... '.1t ist - seit bereits ü.ber 20 Jahren 

in der Ausgestal tlmg des Invalideneinstelltmgsgesetzes berU.ck­

sichtigt wordeno 

Der Gedanke, durch eine mehrfache Anrechnung a.uf die Pilich t,­

zahl glnstigere Einstellungsbedingw.'1gen filr besondere Gruppen 

von SC!lwerbehinderten zu schaffeu p wird in einzelnen Novellen 

zum Invalideneinstellungsgesetz sei.t derr. .Jahre 195.9 schri tt­

weise;wei tel" verfolgt<> So \yu.rde n:i t der Novelle vom 120 I'ilärz 

1958 ~ BGEl .. NrQ 55, die doppelte Anr~ec1mung v~n Bli.nden auf die 

Pflichtzahl errilöglicht .. r;I.i. t B"undesgesetz vom 200 Juni 1973 9 
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BGBI.Nr. 329, wurde von der nur halben Anrechnung von Gleichge­
stellten abgegangen. Eine weitere Änderung mit BGBl .. Nr. 96/75, 
sah neben der doppelten Anrechnung von Blinden auf die Pflicht­
zahl auch die Doppela!1reclLYJ.ung von Behinderten vor, die über­
wiegend auf den Gebrauch eines Rollstuhles angewiesen sind. 
Gleichzeitig wurde auch - um älteren Behinderten einen weite-
ren Schutz zu bieten M ~ie DoppelanreclL~ung aller be@lnstig-
ten Invaliden, die das 55. Lebensjahr iiberschritten haben, nor­
miert. Die letzte .Anderung mit BGB1 .. Nr. 111/1979 brachte schließ-· 
lieh auch die Doppelanrechnung von begünstigten Invaliden unter 
19 Jahren, tun einen Anreiz fUr die vermehrte Einstellu..'1g von 
jugendlichen Behinderten zu bieten" 

Mit 1. Jäl"..ner dieses Jahres waren von den erwähnten Doppelan­
rechnungen folgende begi~stigte Invalide umfaßt: 

529 Blinde 
496 begünstigte Invalide,die ilberwiegend auf einen Rollstuhl 

angewiesen sind 

190 begUnstigte Invalide unter 19 Jahren 

23.080 beglnstigte Invalide Uber 55 Jahre, das ist rund die 
Hälfte aller nach dem IEinstG erfaßten Behinderten (ein­
schließlich der auf die Pflichtzahl anrechenbaren Inha­
ber von Arntsbescheinigungen oder Opferausweisen) 

Wenn ich nun nach meiner gru..'1dsätzlichen Stellungnahme zu diesem 
Froblem befragt werde, kann ich den anfragenden Abgeordneten ver­
sichern, daß ich mich bereits auf Grund meiner frJheren Funktionen 
in der Sozialpolitik positiv dazu ausgesprochen habe und, wie die 
letzte Novelle zum Invalideneinstellungsgesetz beweist, auch in 
meiner jetzigen Funktion diese Politik weiter verfolgt habe. 
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2) Sind Sie bereit, bei der Noyellieru.ng des Invalidenein­
stellungsgesetzes eine qualifizierte Anrechnung bei der 
Einstellung von Schwerstinvaliden zu berUcksichtigen? 

3) 'Nenn ja, in welcher Form? 

Antworten: 

Der bisher eingeschlagene Weg, durch Mehrfachanrechnung be­
stirr~ter Gruppen von Behinderten auf die Pflichtzahl nach dem 
Invalideneinstellungsgesetz die Unterbringung von Behinderten 
auf Arbeitsstellen zu erleichtern, wird auch in HinIDlnIt weiter 
verfolgt werden. 

(Frage 4· entfällt) 

5) Wann ist mit einer Änderung des InvalideneinsteTIUngsgesetzes 
zu rechnen? 

Antwort: 

Die letzte Anderung des Invalideneinstellungsgesetzes 1969 vom 
23. Feber 1979 hat eine solche Fülle von Maßnahmen, insbesondere 
im Zusammenhang mit den e~veiterten finanziellen Förderungen Iür 
Behinderte und deren Arbeitgßber sowie im Zusarrmer~hang mit der 
Möglichkei t der Finanzierung von geschützten Werkstätten für Be­

hinderte gebracht, daß deren Auswirkungen zunächst ents~rechend 
zu beobachten sind, ehe neue gesetzliche And.erungen in Aussicht 
genommen werden. 

Der Bundesminister: 

11 
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